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–  Verlader ist auch der Verladebahnhof, wenn dort Frachtcontainer oder Tankcontainer an einen Fahr-
zeugführer übergeben werden.  

–  Verlader ist auch das Unternehmen, in dem Güter verladen werden, auch wenn der Fahrzeugführer 
diese Güter im körperlichen Sinne selbst verlädt. 

 

Verpacker 

ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in Verpackungen, in Großverpackungen oder in  
Großpackmittel einfüllt oder die Versandstücke zur Beförderung vorbereitet. Verpacker ist auch das Un-
ternehmen, das die gefährlichen Güter verpacken lässt oder die Versandstücke oder deren Kennzeich-
nung oder Bezettelung ändert oder ändern lässt. 
 
Befüller  
ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in einen Tank (Tankfahrzeug, Kesselwagen, ortsbeweg-
lichen Tank, Tankcontainer, abnehmbare Tanks, Batterie-Fahrzeug, Batteriewagen, oder MEGC) einfüllt. 
Befüller ist auch, wer gefährliche Güter als lose Schüttung in Großcontainer / Kleincontainer, Fahrzeuge 
oder Wagen einfüllt. Befüller ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefährliche 
Gut der Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst befördert. 

–  Befüller ist das ausführende Unternehmen und nicht der angestellte Arbeitnehmer. 

–  Befüller ist auch nicht der Fahrzeugführer, auch wenn er diese Befüllung im körperlichen Sinn im Un-
ternehmen selbst durchführt. 

Entlader 

Ist das Unternehmen, das 

a) einen Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank von einem   
Fahrzeug absetzt oder 

b) verpackte gefährliche Güter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks aus oder von einem Wa-      
gen, Fahrzeug oder Container auslädt oder entlädt, oder 

c) gefährliche Güter aus einem Tank (Kesselwagen / Tankfahrzeug, abnehmbarer Tank / Aufsetztank,    
  ortsbeweglicher Tank oder Tankcontainer) oder aus einem Batteriewagen / Batterie-Fahrzeug,        
MEMU oder MEGC oder aus einem Wagen / Fahrzeug, Großcontainer oder Kleincontainer für Güter   
in loser Schüttung oder einem Schüttgut-Container entleert.    
 
Empfänger 
ist der Empfänger gemäß dem Beförderungsvertrag. Bezeichnet der Empfänger einen Dritten zur An-
nahme der Güter, so gilt dieser als Empfänger im Sinne der GGVSEB. Erfolgt die Beförderung ohne Be-
förderungsvertrag, so ist der Empfänger das Unternehmen, welches die gefährlichen Güter bei der An-
kunft übernimmt. 

–  Der Privatmann ist bei der Anlieferung von Heizöl nicht Empfänger im Sinne dieser Verordnung. 
–  Der Handwerksunternehmer, der Gefahrgut zu eigenen Baustellen transportiert, ist ebenfalls Empfän-

ger im Sinne dieser Verordnung.   
  
Betreiber 
ist das Unternehmen, auf dessen Namen der Tankcontainer, der ortsbewegliche Tank oder der Kessel-
wagen eingestellt oder zum Verkehr zugelassen ist. 
 
Fahrzeuge 
sind alle zur Teilnahme am Straßenverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern 
und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h sowie ihre Anhänger, mit 
Ausnahme von mobilen Maschinen und Geräten sowie land- und forstwirtschaftlichen Zug- und 
Arbeitsmaschinen, sofern diese nicht mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h fahren, wenn diese 
gefährliche Güter befördern. Außerdem Güterstraßenbahnen, die auf einem vom Eisenbahnnetz abge-
schlossenen Schienennetz verkehren. 



3.  Verlader  
 Checkliste – Verlader  R 2 – 2.3.7 
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Absender / Verlader:  Spedition:  TRANSXY 
Chemie GmbH  
Hauptstraße 1111 
90900 Hauptstadt    
  Amtl. Kennzeichen: XY- Z0 815  
   
  Name des Fahrers: Dagobert Mustermann 

I.	Gefahrgutdaten,	Berechnung	der	Mengenbegrenzung 
 

Anzahl der Ver-
sandstücke 

Klasse / Gefahrgutbezeichnung UN-Nr.  Verpackungs-
gruppe 

L (kg)  
je Einheit 

Gesamtmenge 
(L bzw. kg) 

Faktor Summe 

2 Kanister Natriumhydroxidlösung, 8 1824 II 10  20 3 60 

3 Kanister Phosphorsäure, flüssig, 8 1805 III 30  90 1 90 

1 Kanister Wasserstoffperoxid, wässerige 
Lösung (unter 70 %), 5.1 

2014 II 5  5 3 15 

5 Kanister Chloroform, 6.1 1888 III 20 100 3 300 

Gesamt 465 

II.	Prüfpunkte 
 

 Prüfpunkte Verlader Fahrzeug-
führer 

 

 Übergebene Mengen < 1 000 Punkte (Tabelle 1.1.3.6 wird nicht überschritten) 

1. Optische Kontrolle auf Verkehrs- und Betriebssicherheit durchgeführt –  

2. Beförderungspapiere übergeben erhalten  

3. Hinweis auf Gefahrgut an den Fahrer gegeben erhalten  

4. Rauchverbot während des Be- und Entladens eingehalten eingehalten  

5. Ladungssicherung nach den Regeln der Technik überprüft durchgeführt  

6. Mindestens ein 2-kg-Feuerlöscher, verplombt und geprüft vorhanden vorhanden  

 Bei Beladung eines Containers für den Seeverkehr zusätzlich 

7. Erforderliche Großzettel an allen 4 Seiten; bei nur einem Gefahrgut 
zusätzlich die UN-Nummer (bei mehr als 4 000 kg) 

angebracht vorhanden  

 Übergebene Mengen > 1 000 Punkte (Tabelle 1.1.3.6 wird überschritten) zusätzlich 

8. Schriftliche Weisungen  vorhanden  

9. ADR-Schulungsbescheinigung des Fahrzeugführers 

Lichtbildausweis des Fahrzeugführers  

Vorhandensein 
und Gültigkeit kon-
trolliert 

ausgehändigt 

zur Einsicht 

 

10. Kennzeichnung der Beförderungseinheit mit orangefarbenen Tafeln kontrolliert angebracht / auf-
gedeckt 

 

11. Ausrüstung: – Feuerlöscher 2 × 
– Ausrüstung gemäß Seite 4 der schriftlichen  
 Weisungen 

kontrolliert vorgezeigt  

12. Kennzeichnung von Containern, ausgenommen Wechselbrücken, 
mit Großzetteln an allen 4 Seiten 

durchgeführt –  

 

Checkliste – Verlader zur Übergabe von Gefahrgütern in Versandstücken 
(mit Berechnung der Punkte nach Tabelle 1.1.3.6.3 ADR) 



6.  Seeschiffsverkehr  
 Besondere Transportbeanspruchungen im Seeverkehr R 3 – 3.6   
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Besondere Transportbeanspruchungen im Seeverkehr 
 
Auf  Seeschiffen ergeben sich besondere Transportbeanspruchungen durch die Bewegungen des 
Schiffes im Seegang. 
 
1. Bewegungen des Schiffes im Seegang 

 

 Bewegung des Schiffes 

Wogen entlang der Längsachse 

Rollen um die Längsachse 

Schwoien entlang der Querachse 

Stampfen um die Querachse 

Tauchen entlang der Hochachse 

Gieren um die Hochachse 

Slamming Hineinfahren in Wellenberge, hartes Einsetzen in die See 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Kräftewirkungen auf Schiffsladungen 
 

Die Kräfte, welche auf die Ladung einwirken, hängen zum einen von der Bewegung des Schiffes ab, 
zum anderen von der Entfernung  der Ladung vom Schiffsmittelpunkt: Je größer diese Entfernung, 
desto größer ist die einwirkende Kraft. 

Man findet in der Fachliteratur häufig Beschleunigungsangaben in Einheiten der Erdbeschleunigung 
„g“, die es sehr einfach machen, die Kräfte zu bestimmen, die auf ein bestimmtes Versandstück 
(Kollo) oder auf einen bestimmten Container wirken. 

Es gilt: Je größer die Orientierungswerte für die Beschleunigung auf Seeschiffen sind, desto größer ist 
die einwirkende Kraft. 

 



5. Klasse 7 
Maximale Grenzwerte R 4 – 4.5 
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Maximale Dosisleistung Grenzwerte in mSv/h 
 

 nicht unter ausschließlicher Verwendung unter ausschließlicher Verwendung 
 

 Max. 
Dosisleistung an 
der Oberfläche 
eines Versand-
stückes / Umver- 
packung 

Max. Dosisleistung in 
einem Abstand von ... 
cm/m vom Material / 
Versandstück / 
Umverpackung 

Max. 
Dosisleistung in 
einem Abstand 
von ... m vom 
Fahrzeug / Wagen 
/ Container 

Max. 
Dosisleistung an 
der Oberfläche 
eines 
Versandstückes / 
Umverpackung 

Max. 
Dosisleistung in 
einem Abstand 
von ... m vom 
Versandstück / 
Umverpackung 

Max. 
Dosisleistung in 
einem Abstand 
von ... m vom 
Fahrzeug / Wa- 
gen / Container 

freigestellte Ver- 
sandstücke 
UN 2908 bis 2911 
[2.2.7.2.4.1.3] 

0,005 mSv/h 0,1 mSv/h für UN 
2911 in 10 cm Ab-
stand des unver- 
packten Instruments 

    

– LSA I / II / III 
– SCO I und II 
 

2 mSv/h – 10 mSv/h in 3 m 
Abstand vom 
unabgeschirmten 
Stoff 

– 0,1 mSv/h in 1 m 
Abstand 

– 2 mSv/h an 
jedem Punkt 
der 
Außenfläche 

– 0,1 mSv/h in  
2 m Abstand 

10 mSv/h – 10 mSv/h in  
3 m Abstand 
vom 
unabgeschirm-
ten Stoff 

– verpackt > 0,1 
mSv/h in 1 m 
Abstand  

– 2 mSv/h an 
jedem Punkt  
der 
Außenfläche 

– 0,1 mSv/h in 
2 m Abstand  

gering dispergier- 
barer radioaktiver 
Stoff 
[2.2.7.2.3.4.1] 

2 mSv/h – 10 mSv/h in 3 m 
Abstand vom 
unabgeschirmten 
Stoff 

– 0,1 mSv/h in 1 m 
Abstand 

 10 mSv/h  > 0,1 mSv/h  
in 1 m Abstand 

 

TYP A, B(U), B(M), 
und C 

2 mSv/h – 0,1 mSv/h in  
1 m Abstand 

 

– 2 mSv/h an 
jedem Punkt 
der 
Außenfläche 

– 0,1 mSv/h in 
2 m Abstand  

10 mSv/h > 0,1 mSv/h in  
1 m Abstand  

– 2 mSv/h an 
jedem Punkt 
der 
Außenfläche 

– 0,1 mSv/h in 
2 m Abstand 

Bei Beförderungen unter einer Sondervereinbarung wird die höchstzulässige Dosisleistung von der zuständigen Behörde festgelegt 


